
  
 

17. Gymkhana Reitverein Davos 
Sonntag 3.10.2021 

mit Festwirtschaft! 

Wo 

OK 

Reithalle Davos-Frauenkirch 

Barbara Gassler, Laura Roth, Judith von Gunten 

Prüfungen 

Wertung 

Nennung 

Prüfung Nr.1: Paargymkhana 

Prüfung Nr.2: Erwachsene ab Jg 05 

Prüfung Nr.3: Jugendliche bis und mit Jg 06 

Prüfung Nr.4: Führzügel, nach eigenem Ermessen (Führperson mind.18 jährig) 

Prüfung Nr.4 findet draussen statt, oder wird auf den Samstag vorverlegt. 

nach Punkten, bei Punktgleichheit entscheidet die Zeit 

ein Pferd ist max. 4x startberechtigt 

ein Reiter ist max. 2x startberechtigt 

Ein Sturz vom Pferd, oder das Verlassen des Parcours führen zum Ausschluss 

Prüfung Nr.4 zählt nicht als Pferde-Start, Hilfestellung gibt Abzug 

bis Nennschluss in der Liste in der Reithalle, im Fischlerstall, oder im Furrahof 

eintragen. Oder direkt bei Judith von Gunten 076 406 07 99 anmelden. 

Anzahl Startplätze sind begrenzt. 

Nennschluss Montag, 27.September 

Nenngeld 25.- pro Prüfung und Reiter (Pr.Nr.1 je 25.- pro Reiter) 

Bis zum Nennschluss einzuzahlen auf: 
Reitverein Davos,7270 Davos Platz, IBAN:CH02 0077 4000 2599 2870 2 
oder TWINT an Annatina: 079 291 38 10 
Wichtig: Vermerk Gymkhana 2021, plus voller Name und Pr.Nr. 
Die Startplätze werden nach Eingang des Startgeldes vergeben. 

Preise 

Tenue 

Jeder Reiter erhält einen Naturalpreis, zusätzliche Preise an die ersten 5 

Es findet keine Preisverteilung statt. 

Reithosen, Stiefel od. Bottinen, Dreipunkt-Reithelm, Westernhut mit 

Schale, Peitsche max. 120cm, Sporen sind nicht erlaubt 

Sattel/ 

Zaum 

Trense oder gebisslose Zäumung, kein mechanisches Hackamore. Als 

Hilfszügel ist nur das Martingal erlaubt. Schutzmaterialien sind erlaubt. 

Haftung Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Der Veranstalter übernimmt 

keine Haftung von Schäden, welche von Reitern oder Pferden verursacht 

werden. 

Covid: Damit wir das Gymkhana durchführen können, ist das Einhalten unseres Schutzkonzepts 

unerlässlich. Es wird zusammen mit der Startliste auf der Homepage publiziert.  

Sollten sich die Vorschriften des BAG für Veranstaltungen bis zum 3.Oktober stark 

ändern, behält sich der Reitverein das Recht vor, die Veranstaltung abzusagen. 

 


